
Familienpflege

Wir unterstützen Ihre Familie!
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Ihre Ansprechpartnerin: 
Beate Paul
Telefon  09341 9220-42
Mail       familienpflege
        @caritas-tbb.de

Caritasverband 
im Tauberkreis e.V.
Schlossplatz 6
97941 Tauberbischofsheim
Telefon 09341 9220-0 
Telefax 09341 9220-30
www.caritas-tbb.de 

Sie erreichen uns immer 
montags - donnerstags von
  8.00 - 12.00 Uhr und
13.00 - 16.30 Uhr, freitags von
  8.00 - 14.00 Uhr 

Wie gehe ich vor:

Sprechen Sie uns an.

Wir beraten und unterstützen Sie, koordinieren den 
Einsatz und vermitteln Ihnen eine fachlich 
qualifizierte Einsatzkraft.

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt.

Für die Antragstellung benötigen Sie ein ärztliches 
Attest. Darin wird gegenüber dem Kostenträger die 
Notwendigkeit, die Diagnose und der Zeitumfang 
des Einsatzes begründet.

Sprechen Sie mit Ihrem Kostenträger.

Stellen Sie einen Antrag auf Kostenübernahme für 
eine Haushaltshilfe ( nach § 38 SGB V) bei der 
Krankenkasse oder der Rentenversicherung. 
Diese entscheidet über den Zeitraum und Umfang 
des Familienpflegeeinsatzes.

 Caritasverband
 im Tauberkreis e.V.

Caritasverband
im Tauberkreis e.V.

Beratung
Integration
Senioren



  

 

Familienpflege ist eine Hilfe für Familien, in denen 
die Mutter oder der Vater wegen einer Erkrankung 
ausfällt und keine andere im Haushalt lebende 
Person die Weiterführung des Haushaltes sowie 
die ausreichende Betreuung, Pflege und Er-
ziehung der Kinder übernehmen kann.

Einsatzmöglichkeiten sind gegeben:

- bei stationären Klinikaufenthalten, Vorsorge- 
  und Rehabilitationsbehandlungen

- bei Risikoschwangerschaften, nach der 
Entbindung, bei Mehrlingsgeburten

- bei akuter schwerer körperlicher oder 
psychischer Erkrankung, die ambulant be- 
handelt wird sowie bei Erschöpfungszuständen

- bei Überlastung in Familien mit chronisch 
schwerkranken oder behinderten Kindern

- bei Überforderung in der Alltagsorganisation 
und der Haushaltsführung

- bei besonderen Notsituationen, z.B. bei Tod 
eines Elternteils

Die Familienpflege wird von staatlich anerkannten 
Familienpflegerinnen, Dorfhelferinnen oder Haus-
wirtschafterinnen ausgeübt.

Diese übernehmen folgende Aufgaben:

- die hauswirtschaftliche Versorgung der Familie 
  wie z.B. Zubereitung der Mahlzeiten, Einkauf 

und Wäschepflege

Die Familienpflegerin unterliegt der Schweige-
pflicht.

- die Versorgung und Pflege der im Haushalt 
lebenden Säuglinge und Kinder

- die pädagogische Betreuung der Kinder mit 
  Hausaufgabenbetreuung und Freizeitgestaltung

Die Kosten werden von den gesetzlichen 
Krankenkassen oder den Rentenversicherungs-
trägern übernommen.

Voraussetzung für die Finanzierung ist, dass 
im Haushalt ein Kind lebt, dass das zwölfte 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder das 
behindert und auf Hilfe angewiesen ist.

Die Krankenkassen verlangen in der Regel 
von den Versicherten eine Eigenbeteiligung 
von 5 € bis 10 € am Tag.

Im Rahmen eines HaushaltsOrganisationsTrai-
nings wird die gezielte Anleitung und Unter-
stützung bei der Versorgung der Kinder und 
der Haushaltsführung angeboten. 

Diese Einsätze werden im Rahmen der Jugend-
hilfe über das Jugendamt finanziert.
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